
 

1/2                         Stand: 23.02.2026 

04.1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

HINSICHTLICH FRAUENFÖRDERUNG 

 

Bei Personalauswahlverfahren sind unter dem Aspekt der Frauenförderung 
folgende gesetzlichen Vorgaben nach dem HGlG zu berücksichtigen: 

§ 8 Vergabe von Ausbildungsplätzen 

(1) In Ausbildungsberufen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie bei der 
Vergabe von Ausbildungsplätzen mindestens zur Hälfte zu berücksichtigen. 

§ 10 Bewerbungsgespräche 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden mindestens 
ebenso viele Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum 
Bewerbungsgespräch eingeladen, soweit ein solches durchgeführt wird, wenn sie 
die gesetzlich oder sonst vorgesehenen Voraussetzungen für die Besetzung der 
Personalstelle oder des zu vergebenden Amtes erfüllen. 

§ 11 Auswahlentscheidungen 

(1) Um die Chancengleichheit von Frauen und Männern bei Einstellung, Beförderung 
und Höhergruppierung sowie die Erfüllung der Zielvorgaben der Frauenförder- und 
Gleichstellungspläne zu gewährleisten, sind Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung (Qualifikation) entsprechend den Anforderungen der zu besetzenden Stelle 
oder des zu vergebenden Amtes zu beurteilen. Bei der Qualifikationsbeurteilung 
sind Fähigkeiten und Erfahrungen, die durch die Wahrnehmung von 
Familienaufgaben oder in ehrenamtlicher Tätigkeit erworben wurden, zu 
berücksichtigen, soweit ihnen für die Eignung, Leistung und Befähigung der 
Bewerber*innen Bedeutung zukommt. Dies gilt auch, wenn Familienaufgaben 
neben der Erwerbsarbeit wahrgenommen wurden. 

(2) Dienstalter, Lebensalter und der Zeitpunkt der letzten Beförderung dürfen nur 
insoweit Berücksichtigung finden, als ihnen für die Eignung, Leistung und 
Befähigung der Bewerber*innen Bedeutung zukommt. 

(3) Familienstand oder Einkommen des Partners oder der Partnerin dürfen nicht 
berücksichtigt werden. Teilzeitbeschäftigungen, Beurlaubungen zur Wahrnehmung 
von Familienaufgaben, die Inanspruchnahme von Elternzeit, Familienpflegezeit, 
Pflegezeit, Telearbeit und flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie Verzögerungen beim 
Abschluss der Ausbildung aufgrund der Wahrnehmung von Familienaufgaben 
dürfen sich nicht nachteilig auf die dienstliche Beurteilung und die 
Auswahlentscheidung auswirken sowie das berufliche Fortkommen nicht 
beeinträchtigen. Eine regelmäßige Gleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigung, 
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Beurlaubung, Elternzeit, Familienpflegezeit, Pflegezeit und Vollzeitbeschäftigung ist 
damit nicht verbunden. 

(6) Unter Beachtung von § 10 des Hessischen Beamtengesetzes sind 
Bewerber*innen bevorzugt einzustellen, die wegen der Wahrnehmung von 
Familienaufgaben aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden sind oder nach 
Ableistung eines Vorbereitungsdienstes keinen Antrag auf Übernahme in den 
öffentlichen Dienst stellen konnten. Beschäftigte, die bei unbefristeter 
Teilzeitbeschäftigung oder vor Ablauf einer befristeten Teilzeitbeschäftigung oder 
Ermäßigung der Arbeitszeit zur Wahrnehmung von Familienaufgaben wieder zur 
regelmäßigen Arbeitszeit zurückkehren wollen, sind bei der Besetzung von 
Vollzeitstellen unter Beachtung von § 10 des Hessischen Beamtengesetzes 
bevorzugt zu berücksichtigen. 

aus: Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum 
Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (Hessisches 
Gleichberechtigungsgesetz - HGlG) in der Fassung vom 20. Dezember 2015 

 
 

 


